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Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.

7/6 „Lerchenweg / Hubertusstraße / Nachtigallenweg" in der Fassung der

2. Änderung yam 19.04.1984 (der „maßgebliOe Bebauungsplan"). Der

ursbrüngliche 13ebäuungsplan Vorn 10,12,1974 sah für das heute unserer

Mandantin gehörende Grundstück eine „private Grünfläche" vor (südlicher

Ten der dunkel eingefassten Ffäche unten):

Dieses Grundstück, welches auch insgesarnt zu einem Landschaftsschutz-

gebiet.gehörte, Lind die •Grerize Zum riatürlicte Auß.enbereich markierte,

.wurde nachfolgend im Zuge..der Überplan.ung ne.0 aufgeteilt (vgl.. die rote

'Markierung in.Abgrenzung zu der gelben Markierung linter!):
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dem Nordiell des nichtbebeearen Flurstücks Nr. 43: Die Eigentürne-

rin des Flurs.tücks betrachtet diese Planfestsetzungen als unzumüt-

bare Einschränkung ihrer Interessen und beet urn Ausweisung einer

Baufläche auf ihrem Grundstück."

Die Begründung der Ausweisurig beschränkt sich rnithin auf die Feststel-

lung, dass die „Eigentürnerirr des [rot markiertenj Flurstücks die Planfest-

setzungen als unzurnutbare Einschränkung ihrer Interessen ernpfindet und

daher urn Ausweisung einer Baufläche auf ihrem Grundstück bittet. Dies

deutet allerdings auf eine sog. „Gefälligkeitsplanung" hin. Zu beachten ist

ailerdings, dass die Gemeinde keine derartige „Gefälligkeitsplanung betel-

ben darf. Eine soiche Pianung liegt vor, wenn die Gerneinde sonstige un-

sachliche - also nicht im Städtebaurecht wurzelride - Motive für die Planung

besitzt (Dirnberger, BeckOK BauGB, Spannowsky/LJechtritz, 65. Edition,

Stand 01.11.2024, § 1 Rn. 39). Erschöpft sich das Motiv darin, dern Eigen-

tümer die Bebauung seines Grundstücks zu errnöglichen, dürfte damit eine

solche "Gefälligkeitsplanung" vorliegen - dagegen kann die Antragstelferin

durchaus geltend machen, dass der Wunsch nach einer Wohnbebauung ih-

res Grundstücks dern irn Städtebaurecht wurzeinden öffentlichen Belang der

Befriedigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung entspricht.

DesSen ungeachtet, stellen sich die Grundstücksverhältnlsse nunmehr wie

folgt dar:

P.5
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Die 2. Änderung des Bebauungsplanes, in Kraft getreten am 19.04.1984,

blieb ohne Relevanz für das Grundstü0< unserer Mandantin.

Deren Grundstückssituation steilt .sich nunmehr so dar, dass der westliche

Teil ihreS GrundStücks, Flarstück 99 (auf nachfolgender AbbildUng blau urn-

randet), als.Rasenfläche kultiviert ist upd zudem gine .rdri4c.he mit abge-

sterbenern Baumbestand. umfasst. Der östliche Yeil des GrUndstücks dage-

gen nachfdigender Abbildung rdt umrandet) wird Von der Natur.be-

herrscht:
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linter (fern 03.05.2024 beantragte unsere Mandantin erstrnals eine Ände-

rung de Flächennutzungspianes sowie des LP 7, um ihr Vorhaben im An-

schiuSs daran urnsetzeri zu •können. Mitteis vom.16.05.2024 erhielt

sie folgende, flier auszugsweise wiedergegebene Antwort:

„Ihr Engagement zur Schaffung ergänzenden Wohnraums ist begrü-

ßenswerL Allerdings halten wir insbespndere an dem beabsichtigten

Standprt eine weitere Ausweisung von Wohnbaufiächen irn Flächen-

nutzungsplan Smile entSprechendeFestsetzungen in einem geänder-

ten Bebatiunesiblan in diesem •Landschgtsi2ereler einer gecrdneten
städtebaulichen Entwicklung für nicht zuträglich. Die vorflegende'

GrundstücksfläChe bildet hierbei keine Baylücke im • eigehtlichen
Sinne. Diese Fläche ist • bereits Bestandteii des geplanten und

Landschaftsraurnes.
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Hieraus geht in hinrelehender Klarheit hervor, class die angekündigte Ab-

lehnung der Voranfrage sowle die begründete Ablehnung der Änderung des

Flächennutzungsbiaries und des LP 7 nicht aUf öffentlichen Belangen fußt,

sondern bis dato schlicht nicht gewollt ist. pies deckt sich mit der Begrün-

dung der Ablehnung der Änderung des Fiächennutungspian.es und des LP

7, in welcher letztlich nur Worthülsen zur Begründung herangezögen wer-

den. Dean dass die weitere ßebauung nicht für zuträglich gehalten würde,

wird inhaltlich ebensö wenig begründet Wie die sUmple (unzutreffende) Fest-

stellung, •dass sich das 'Grundstück nicht •als • Bauiütke im eigentlichen Sinne

darstelle. Dass die Fläche bereit Bestandteil cles geplanten Grün- und

Landschaftsraurnes iSt, ergibt ihre Einfassung von zWei Seiten durch Be-

bauung sowie ihre Grenzständigkeit arn Nachtigatlerweg berücksichtigt -

jedenfails ohne Erläuterung wenig Sinn, zurnal mit dem zugrundeliegenden

Antrag ja gerade eine entsprechende Anderung des Flächennutzungsbianes

Lind des LP 7 beantragt wurde. An einer solchen Erläuterun.g fehit es aber.

Gleiches.gilt für die nachfolgenden (Schein-)Argumente„ dass der Flächen-

nutzungsplan sowie der maßgebliche aebauungsolan den Übergang zWi-

schen dern Siedlungsgebiet und dem Landschaftsschutzgebiet markieren

würden. Die Ablehnung der Änderung des Fitithennutzungšplanes damit

begründbar sein, dass der Flächennutzungsplan etwas anderes vorsieht?

Auch der Bebauungsplan lässt sich ändem, wie die bereits erfolgte Ände.

rung zeigt. Dass die Fläche „dahär nicht geeigneü seir einen Beitrag fürden

Bedarf an Wohnraum in Siegburg zu leisten, ist nicht nachvollziehbar. Dass

eine weitere AusweiSung von ßauflächen ir ,,diesem Bereich' Obschon es

nur um die ca. Loog qrri große, an den NachtigallenWeg angrenzende

-Grundecksteilfläche geht - einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

entgegenStehen Würde, ist ebenso wenig nachVollziehbar, da hierfür keine

Begründung gegeben wird. Zusarnmenfassend ist das einzig erkenribare Ar-

gument, warum die Zulassung des Vorhabens einer g.eordneten städtebau-

liChen Entwickfung entgegenstehën solitê, der erkennbare subjektiVe Un-

wirie gi.gr Bauyerwartung, sîch hier für eine ökonomisch, ökolpgis.ch und
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städtebaulich sinnvolle Überplariung zu öffnen, um den rnaßgeblichen

GrenzbereiCh zwischen Siedlungs- und Landschaftsschutzgebiet bzw. Au-

ßenbereich endlich einer endgültigen Abrundung zuzuführen.

Da Linsere Mandantiri insafern auch vveiterhin beabsichtigt, dass ihr gehö-

rige Grundštütk wie dargelegt an der Grenie ztim Nachtigallenweg zu be-

bauen, stehen die Fests.etzungen des Bebauungsplanes, namentiich die

Festsetzung der Grenze zwischen dern Übergang zwischen dern Siedlungs-

hereich und dem angrenzenden planungsrechtlichen Außenbereich bzw. die

Festsetzung als private Grünfläche diesem Vorhaben grds. entgegen, ob-

Wohl entsprechende Änderungen aus den dargelegten Gründen städtebau-

rich und ökologisch sirirìvoij und zweckrnäßig wären.

Nachdärn inSofern bereits der o.g. Antrag atif Bauvdrbescheid erheben und

insqweit eine'.Befreigrig yon den maßgehlichen Festsetzurigen des Behau-

ungSplanes beantragt wurde„ war nurimehr der hier verfahrensgegenštänd-

Fiche .Antrag aufÄnderung deS. Behauungspianes Nr. 7/6 zu stelien.

Dig Antragstelierin kenn insoweit einen verfessungsrechtlich verbürgten An-

Spruch auf Gleithbehandlung im Recht gemäß Art. 3 Abs. 1 GG geltend.rna-

chen, Denn wie auch dem vorgenannten Eigäntürner des vorifials nördiichen

Grundstücksbereiches, dem dürch die 1. Änderung des Bebauungsplanes

die Bebauung seines Grundstücks ermö4liCht wurde, ist auch der Antrag-

stellerin angesichts der umliegenden bereits vorhandenen Bebauung sotNie .

der bereits verhandenen ErsChließung nicht zumutbar, auf eine Bebauung

ihrer GrubdstückSteilflächezü verzichten. Es hendelt sich demnach aüch um

wesentiich gleiche Sachverhaite, deren ungieiche Behancitung verfassungs-.

rechtlich nicht zu rechtfertigen ist und dergn Üngleichbehanditing sieh daher

als Verletzung der Antragstellerin in ihrem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG

erwiese. Zum Zeitpunkt der 1. Änderung des Bebeuungspianes waren nur

die beidgrseitig des Nachtigallenweges, hördiich deS darnaligen
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verfahrensgegenständlichen nördlichen Grundstückes belegenen Grundstü-

cke bebaut. Nunmehr jedoch ist das südiich des hier verfahrensegenständ-

lichen Grundstücksteils und Ostrich des Nachtigallenweges liegende Grund-

stück rnit einem Golfplatz versehen, was nitht nur einen Verlust für das

Landschaftsschutzgebiet impliziert, Sondern audi den ErholungsWert der

Landschaft beginträchtigt. Hinzu kommt, dass unmittelbar südwestlich des

verfahrensgegenständlichen Grundstücksteils und des Golfplatzes ein mas-

siver Hötelkornplex Mgt, vor welchem eine große Ffäche asphaltiert wurde

(des verfahrensgegenständliche Grundstück it not urnkreist, so dass sich

die dargestetiten örtlichen Gegebenheiten, insbesondere südlith des Grund-

stücks, gut erkennen laSsen):



+494035674545 p.1326-Mar-2025 15:56 04035674545



26-Mar-2025 16:00 04035674545 +494035674545 p.14

Die Grenze :zum „planungsrechtlichen AußenbereiCh ist daher, anders afs

bei der 1. Änderung des maßgeblichen Bebauungsplanes, mit Blick auf das

hier Verfahrenšgegenständfiche GründstüCk •weit verWässerter, als dies mit

Blidkauf dap seinerzeit verfahrensgegenständliche Grundstück der Fall war.

Im letzteren Fall endete der BebauungsZusaMrrienhang - vor der 1. Ände-

rung - auf der östlichen Seite deS Nachtigallenweges mit der Rückwand des

auf derri Ffurstück 42 • belegenen Wohnhauses. Zur Abgrenzung zwischen

(jeweils unbepiantem) Innen- und Außenbereich gilt folgender Maßstab, der

zur Veranschaulichung auch hier herangezogen werden känn:.

Ausschlaggebend für clas Vorliegen eines Bebauungszusammenhanges

i.S.d. § 3.4 Abs. 1 Satz 1 BauGB (also eineS unbeplanten Innenbereiches)

ist, ob und in:wieweit eine tatsächlich aufeinanderfolgende Bebauung trotz

etwa varhandener Baulücken nach der Verkehrsauffassung den Eindruck

der Geschfossenheit und Zusarnmengehörigkeit verrnittelt und die zur Be-

bauung vorgesehene Fläche noch • in • diesen Zusarnrnenhang gehört (ebd,,

Rn. 19 rn.w.N.; BVerwG, BestriluSs vorn 02.04.2007 - 4 B 7/07, juriS,- Rn.

4 m.w.N.). Die Gründe für ihre Genehmigung sind unerheblich. $o können

auch Gebäude, die aufgrund von § 35 BauGB im Außenbereich zugelassen

wUrden, zur EntWiCklung eines im ZuSammehhang bebauten Ortsteiles bei-

trag.en, .Es korrirnt weder auf die Zweckbestimrnung noch auf die Entste-

hungsgeschichte der vorhandenen Bebauung an (ßVervvG, Beschluss vorn

:02.04.2007 - 4 B 7/07, jUris, Rn. 4 rn.W.N.). „Geschlossenheir und „Zu-

sämrnengehörigkeit" sollen trotz l..ücken eine•gewisse bestehende räurn-

fiche VerkfarnmerUng kennzeiChnen, Es šöll damit zurn Ausdruck gebracht

werden, dass ein firibebäutes Gründstück gedanklich - übersprungen wer-.

den k:ann, well es ein yerbindendes Elernent:gibt nämlich die Verkehrsan-

schauung, die das unbebaute Grundstück als eine sich zur Bebauung anbie-

tende Lücke eine Baulücke - erscheinen lässt .(Rixner/Biedermann/Char-

lier, $ystematischer Praxiskornrnentar BauG15/BauNVQ, 3. Auff. 2010, § 34

BauGB, Rn. 19). Wié eng die Aufeinanderfolge yon BaüliChkeiten sein muss,

ist nicht nach geographisch-rnathernatischen Maßstäben, sondern aufgrund
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einer Würdigung der örtlichen Gegebenheiten einzelfaltezogen zu entschei-

den (ebd., an. -20 rn.w.N.; BVerwG, Udell vom 30.06.2015, 4 C 5/14, Suris,

Rn, 16;. BVerwG, Beschluss vorn Q2.04,2007 - 4 B 7/07, jut-is, Rn. 5),

Gru:ndlage und Ausgangspunkt dieser bewertenden Beurteilung sind die tat-

sachlicherl örtliChen Gegebenheiten, also • ìnsbesondered.íe. vorhandenen

baulichén Aniagen, äber auch topogrePhische VerhattnisSe wie z.B, Gelän-

dehindernisse, Erhebungen, einschnitta wie Graben o.ä. und Straßen

(Rixner/Biedertnann/Charlier, SySternatisCher PraxiskomMentar

BapGB/BauNVO, 3. Aufi. 2918, § 34 BauGB, Rn. 20), Zu berücksichtigen

sind nur äußerlich erkennbare Umstände, atso die mit dem Auge wahrehm-

baren Gegebenheiten der vorhandärien Bebapurig und der übrigen Gelän-

deverhältnisse; dies schließt bspw. die Berücksichtigung einer trennenden

Gelandezäsur oder den von einer Straße ausgehenden Verkehrslarrn aus

(ebd., Rn. 21). Straßen oder mit dem Auge erkennbare Gelandehindernisse

Können einen Bebauungszusarnmenhang im Einzelfall herstellen, unterbre-

•chen, aber auch ohrie Eirifiuss auf ihn Sein (ebd., Rn. 25 rn.w.N.). Ob Stra-

ßen oder Wege geeignet sind, einen Bebauungszusarnmenhang herzustel-

ten, eine trennende Funktion erfüllen oder für die Abgrenzung von Innen-

Lind Außenbereich oh.ne jegliChe AuSsagekraft síncl., kann stetš nur das Er-

gebnis erner Wertung und Bewertung des konkreten Sachverhalts sein

Rn. 28). Danach ist ein an ejnen Bebauungszusamrnenhang angren-

zendes bebaütes Grundstück im R.egelfall alš Tëil eines Bebauüngszusarn-

menhanges anzusehen (ebd., Rn. 22). $ol' ein Vorhaben arn Rand :eines

Ortsteils ausgeführt werden, ist es zuhissig, went, das Grundstüdk alš eine •

sich zur Bebauung anbietende LüCke erscheint (ebd.)..

.Eine derartige sich zur Bebauung anbietende Lücke: ware zurn •darnaligen

Zeitpünkt wöhrinsoweit zu bejahen geWesen, class dasdarnals. verfahrens-

gegenständlee erundstück -auf:gfe:Icher Hette von deal westitch .des Nach-

tigällenwegeS gelegeneri WohnhaLis) :nebet dem Nachtigallenweg selbst -

und dern unmittelbar :nördjich.(und östlicn des Nachtigailenweges) belege.

nen Wohnh.aus eingefasst wurde. Das Grundstück wurde mithin .von zwei
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5eiten von Bebauung eingefaSst, konnte so an die Achsen der westtichen

und nördlichen Wohnhäuser anschließen und somit den Bebauungszusam-

tnenhang an dern gleichermaßen die Bebauuhg verklamMernden NäChtigal-

lenweg fortsetzen. Insoweit passt dig Begründyng, class die Nichtbebaubar-

keit des Grundstücks dem darnaligen Eigentürner rricht zumutbar gewesen

sein solt zu dieser Argumentation. Auch Mit Blick auf den hier verfahrens-

gegenständliChen Grundstücksteil ist nach vorstehendern Maßstab - aller-

dings erSt recht - äine sich am örtsrand zur Bebauung anbietende Lucke

anzunehrnen. perm es ist zurtächst iri nördlicher Richtung (östlich des Näch-

tigaitenweges) sowie Íri nordwestliCher Rithtung (westlich des Nachtigallen-

weges) von Bebauung eingefasst. Wetter wird der Grundstücksteil vorn

westlich gelegenen Nachtigalienweg sowie.vom südlich gelegenen Golfplatz

eingefasst. In östlicher Richtung wird der kultivierte Grundstückstell vom

rticht kultivierten, durch wilde Natur geprägten östlichen Grundstücksteil

•des Flurstücks Nr. 99 geschieden. In südlicher Richtung wird der hier rnaß

gebliche westliche Grundstücksteil d:arüber hinaus von dern m.assiven Ho-

telkornplex und der voluminösen asphattierteri Fläche bzw. dem Hotelpark-

platz unmittelbar am Nachtigallenweg eingefasst. Kumulativ lessen diese

Merkmale„, die das verfahrensgegenständliche Grundstück auth topogra-

fisch erkennbar vorn funktionalen Außenbereich rnit seinen intakten Öko-

systemen abheben, d.en Grundstücksteil sich eine zur Bebauung anbie-

tende Lücke erscheinen, so dass es nach vorstehendern Maßstab am :Orts-

rand irn unb.eplanten Innenbereich ohne weiteresgenehmigungsfähig wäre. •

.ZWar -1St der entsprechende Bereith flier beptant, So dass die AbgrenZung

7wischen unbeptantem Innenbereich und deir Außenbergich nicht untnittel-

bar einschlägigist..Allerdingsfolgt hieraus einerseits, class die .Situation der

Antragsteiterin rnit.der•Situation des Eigentürners.zurn Zeitpu.nkt der 1. Än-

derung des Bebauungsplenes wesentlich vergleichbar ist, SQ class sich eine .

wese:ntliche n gleich hehand ung v.erfassu ngsrechtlich yerbietet, and emfa Its

eine Verletzung yon Art, 3. Abs. 1 GG eintritt-AndererSeitS unterstreicht dies

- da der Bebauungsplan gerade in. dieser Ortsrandlpge jribespn.dere die,
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zweckbestimmu ng erfüllt, den beplanten Innenbereich bzw. Siedlungsbe-

reich \torn funktio.naten Außenbereich bzw. dern LandschaftSschutzbereich

ab24.renzen dass diese Grenze auS den .dargesteljten Gründen .zwegks

endgültigerAbrundung besser verschob.en werden soitte„ Insofern kann .und

s011te den ErfordernisSen.des Land5chaftsschutze$, durch eine idare'Grenze

nach Osten hin endgüttig ReChnu.n.g getragen werden:

2. Ergebnis

Irt ErgebniS istrdem Antrag, daher Zu .entspreChen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. iur. Arne-Patrik WM.
Regtirsäl-malt und Farnanwait für VerWaltungsreCht

Sa
chtsanyfalt

Anlage:
VoRmacht


